Vereinspauschale des Freistaates Bayern für das Jahr 2006;

Ablehnungsbescheid

Die ...... hat einen Antrag auf Gewährung der Vereinspauschale nach den Richtlinien für die Gewährung von Zuwendungen des Freistaates Bayern zur Förderung des außerschulischen Sports v. 30.11.2005 gestellt (Antragseingang: 01.03.2006). Das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen erläßt aufgrund der Nr. A 5.2 der Förderrichtlinien folgenden

Bescheid
1.
Die beantragte Zuwendung wird abgelehnt.

2.
Dieser Bescheid ist kostenfrei.

B e g r ü n d u n g
Bei der Antragsprüfung auf Vereinspauschale der xxxxx haben wir festgestellt, dass das tatsächliche Beitragsaufkommen (1.260,00 Euro) des Vereines die geforderten 70% des Soll-Aufkommens nicht erreicht. In diesem Fall kann auch keine Begründung für das Zurückbleiben des Ist-Aufkommens gegenüber dem Soll-Aufkommen anerkannt werden. Nach den Ausführungen des Bayer. Staatsministeriums für Unterricht und Kultus müssen auch die Jugendfördergemeinschaften alle Fördervoraussetzungen der Richtlinien erfüllen, um eine Förderung zu erhalten. Hierzu gehört u.a. auch die notwendige Voraussetzung des Beitragsaufkommens. Nachdem diese Voraussetzung nicht erfüllt wurde, ist der Antrag der xxxxx auf Vereinspauschale 2006 abzulehnen. 

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in München, Bayerstr. 30, 80335 München, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

· Die Klageerhebung in elektronischer Form (z. B. durch E-Mail) ist unzulässig.

· Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrichten

